
Seit Jahresbeginn 2007 ist es in Kraft: das

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, kurz VÄndG.

Es flexibilisiert die Betätigungsmöglichkeiten von

Vertragsärzten und Psychologischen Psycho-

therapeuten erheblich. Die neuen Arbeitsformen

ziehen einige grundlegende Änderungen nach

sich, damit die abgerechneten Leistungen und

Tätigkeitsorte künftig noch zu identifizieren

sind. Die KV Hessen hat im ersten Halbjahr 2007

auf hessenweiten Veranstaltungen über die

praktischen Auswirkungen des VÄndG für die

Praxen informiert. Dies setzen wir mit diesem

Rundschreiben fort. Auf der letzten Seite dieses

Rundschreibens finden Sie ein Glossar, das kurz

und anschaulich wichtige Begriffe erläutert. Die

neuen Arztnummern werden zum jetzigen

Stand zum 1. Juli 2008 in Kraft treten.

Arztnummer

Jedem Vertragsarzt und Psychotherapeuten*

wird eine lebenslange Arztnummer zugewiesen,

deren Struktur bundesweit einheitlich ist. Damit

sollen ärztliche Leistungen und Verordnungen

direkt einem Leistungserbringer zugeordnet

werden können. 

Die 9-stellige Nummer soll aus

� einer sechsstelligen Ziffernfolge 

(Stellen 1 bis 6)
� einer Prüfziffer (Stelle 7) und
� einem zweistelligen Arztgruppenschlüssel,

der den Versorgungsbereich sowie die

Fachgruppe differenziert nach

Schwerpunkten angibt (Stellen 8 und 9)

bestehen.

Diese Nummer wird in den ersten sieben Stellen

von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

generiert. Die KVen nehmen die Zuordnung zu

einer Fachgruppe vor und teilen Ihnen dann die

Nummer mit. Die Nummer müssen Sie bei der

Abrechnung und bei Verordnungen angeben. 

Die KVen vergeben Arztnummern an:

1. freiberuflich tätige Vertragsärzte,

2. Partnerärzte (Ärzte im Jobsharing mit vin-

kulierter Zulassung),

3. bei Vertragsärzten angestellte Ärzte,

4. in Medizinischen Versorgungszentren bzw.

Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 SGB V

angestellte Ärzte,

5. ermächtigte Ärzte,

6. Privatärzte im Bereitschaftsdienst,

7. Krankenhausärzte im Bereitschaftsdienst

(sofern der KV bekannt),

8. Fachwissenschaftler der Medizin,

9. Ärzte in KV-eigenen Erste-Hilfe-

Einrichtungen,

10. Ärzte in Institutsambulanzen und

Rettungsdienst,

11. ggf. Ärzte in Krankenhäusern, die gemäß 

§ 116b SGB V ambulante Leistungen 

erbringen.

Tätigkeitsort

Jeder Ort, an dem ein Vertragsarzt eine Leistung

erbringt, ist ein Tätigkeitsort. Neben dem

Praxissitz konnten dies bislang schon ausgela-

gerte Praxisteile und Zweigpraxen sein. Neu ist,

dass ein weiterer Tätigkeitsort auch im Bereich

einer anderen KV liegen kann. Dabei gelten

sowohl das Zulassungsrecht als auch die

Richtlinien der Bedarfsplanung. 
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Beispiel: Eine � Berufsausübungsgemeinschaft

(BAG) mit drei Mitgliedern ist überörtlich tätig,

jedes der Mitglieder an einem anderen Ort. Die

Mitglieder dieser BAG müssen sich für zwei

Jahre auf einen „Hauptsitz“ festlegen – dieser

Hauptsitz bekommt die Betriebsstättennummer.

Die anderen Orte erhalten � Nebenbetriebs-

stättennummern.

Die Anzahl der möglichen weiteren Tätigkeits-

orte, an denen ein Vertragsarzt tätig werden

kann, ist zunächst auf zwei begrenzt. Hierzu

gibt es Ausnahmen, etwa bei der Anästhesio-

logie. Hier muss jede weitere Vertragsarztpraxis,

in der Leistungen erbracht werden, als

Nebenbetriebsstätte beantragt werden. Diese

muss die KV genehmigen. Zu beachten sind

dabei sowohl die � Präsenzpflicht für den

Zulassungsort als auch die Regeln der Bedarfs-

planung und des Zulassungsrechts.

Zu den weiteren Tätigkeitsorten zählen vor

allem Zweigpraxen, ausgelagerte Praxisteile

sowie Kliniken, an denen Belegärzte tätig wer-

den. Zweigpraxen und ausgelagerte Praxisteile

sind in aller Regel personengebunden.

Sinngemäß gelten diese Regelungen auch für

KV-bereichsübergreifend tätige BAGs. Hier gibt

es die Besonderheit, dass eine geplante Zweig-

praxis in einem anderen KV-Bereich durch den

dortigen Zulassungsausschuss eine „Ermäch-

tigung“ und eine Nebenbetriebsstättennummer

erhalten muss.

Wichtig: Die Leistungen in den jeweiligen

Tätigkeitsorten werden nach den Bestim-

mungen derjenigen KV abgerechnet, auf deren

Gebiet sie erbracht werden. Eine Praxis erhält

also von jeder beteiligten KV einen eigenen

„Honorarbescheid“. Die KV, in deren Bereich die

Betriebsstätte liegt (also der Ort des gewählten

Hauptsitzes), ist in dieser Konstellation die so

genannte führende KV, bei der dann im weite-

ren Verlauf der Abrechnung auch die Wirt-

schaftlichkeitsprüfung für die gesamte Praxis

durchgeführt wird.

Betriebsstättennummer

Diese Nummer kennzeichnet die Betriebsstätten

und Nebenbetriebsstätten. Die Betriebsstätten-

nummer (BSNR) ermöglicht die Zuordnung ärzt-

licher Leistungen zum Ort der Leistungs-

erbringung. Grundsätzlich erhält jeder  � Tätig-

keitsort eines Arztes eine neunstellige Identi-

fikationsnummer.

Der Sitz der Praxis (� Vertragsarztsitz) ist die

Betriebsstätte, jeder weitere Tätigkeitsort eine 
� Nebenbetriebsstätte des Arztes, für die er im

Allgemeinen eine Genehmigung benötigt. Es ist

wichtig, zwischen den beiden Begriffen deutlich

zu unterscheiden. So hat beispielsweise eine �

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) genau

eine � Betriebsstätte mit einer BSNR, unabhän-

gig von der Konstellation und unter Umständen

eine Vielzahl von Nebenbetriebsstätten mit ent-

sprechenden Nebenbetriebsstättennummern

(NBSNR).

Der Aufbau dieser Nummer ist in den ersten sie-

ben Stellen bundesweit eineindeutig:

� KV-Landes- oder Bezirksstellenschlüssel 

(Stellen 1 und 2)
� die Ziffern 3–9 werden von der KV vergeben
� laufende Nummer (Stellen 3 bis 7)
� eventuell Fachgruppenschlüssel 

(Stellen 8 und 9) 

Die KV Hessen beabsichtigt Ihre bisherige sie-

benstellige Abrechnungsnummer zu den ersten

sieben Stellen der Betriebsstättennummer zu

machen. 

Im Gegensatz zur bisherigen Abrechnungs-

nummer ändert sich diese Nummer nur, wenn

die Praxis ihren Sitz in einen anderen Zulas-

sungsbezirk verlegt. Diese Nummer bleibt damit

auch bei Änderungen in der Praxiskonstellation

bestehen. 

Nebenbetriebsstätte

Nebenbetriebsstätten sind zulässige weitere

Tätigkeitsorte, an denen Sie neben Ihrem Haupt-

sitz an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
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nehmen. Für jede Nebenbetriebsstätte erhalten

Sie eine Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR),

die in den Abrechnungsdaten angegeben wer-

den muss.

Zu den Nebenbetriebsstätten zählen unter ande-

rem Zweigpraxen, die definiert sind als

„…genehmigter weiterer Tätigkeitsort des

Vertragsarztes oder die Nebenbetriebsstätte

eines Medizinischen Versorgungszentrums“.

Auch ausgelagerte Praxisstätten sind Neben-

betriebsstätten. Dabei handelt es sich um einen

nicht genehmigungsbedürftigen, aber anzeige-

pflichtigen Tätigkeitsort in räumlicher Nähe zum
� Vertragsarztsitz. 

Anstellung von Ärzten durch Vertragsärzte

Vertragsärzte können nun weitere Ärzte anstel-

len. Voraussetzung ist, dass es für die Arzt-

gruppe, der der anzustellende Arzt angehört,

keine Zulassungsbeschränkungen im jeweiligen

Planungsbereich gibt. Ein bereits niedergelasse-

ner Arzt kann sich nach Rückgabe seines

Vertragsarztsitzes im gleichen Planungsbereich

anstellen lassen. Angestellte Ärzte werden Mit-

glieder der KV, wenn sie mindestens halbtags

tätig sind.

Die Zahl der Ärzte, die ein Vertragsarzt anstellen

darf, ist begrenzt. Um sicherzustellen, dass der

Vertragsarzt, wenn er angestellte Ärzte beschäf-

tigt, die Arztpraxis persönlich leitet, schreibt der

Bundesmantelvertrag vor, dass nicht mehr als

drei vollzeitbeschäftigte oder entsprechende

teilzeitbeschäftigte Ärzte angestellt werden

können. Bei Ärzten, die überwiegend medizi-

nisch-technische Leistungen erbringen, können

nicht mehr als vier vollzeitbeschäftigte oder ent-

sprechende teilzeitbeschäftigte Ärzte angestellt

werden.

Bei allen Leistungen, die ein angestellter Arzt in

einer Vertragsarztpraxis erbringt, reicht es aus,

dass nur der angestellte Arzt die Voraus-

setzungen erfüllt. Nur er muss also über eine

entsprechende Weiterbildung bzw. Genehmi-

gung verfügen.

Bisher war eine Anstellung nur im Jobsharing-

Verfahren möglich, wobei sich der Umfang der

abgerechneten Leistungen durch den im

Jobsharing-Verfahren angestellten Arzt höchs-

tens um drei Prozent erhöhen darf. Durch den

jeweiligen Zulassungsausschuss wird in diesem

Fall eine Punktzahlobergrenze vorgegeben, die

nicht überschritten werden kann.

Bei der Form der Anstellung, die durch das

VÄndG möglich geworden ist, gibt es diese Form

der Leistungsbeschränkung nicht. Doch Ach-

tung: Auch die Praxen mit angestellten Ärzten

unterliegen dem Regelleitungsvolumen.
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Glossar

Angestellte Ärzte und Psychotherapeuten

Ärzte und Psychotherapeuten können in einer

Praxis oder einem Medizinischen Versorgungs-

zentrum angestellt werden. Die Beschäftigung

unterliegt den Bestimmungen der Zulassungs-

verordnung und den Richtlinien des Gemein-

samen Bundesausschusses.

KV-bereichsübergreifende Tätigkeit

Betrieb eines weiteren � Tätigkeitsortes im

Bereich einer anderen KV. Da das Leistungsrecht

am Leistungsort gilt, erhalten Sie von jeder

beteiligten KV einen Honorarbescheid nach den

Regeln der jeweiligen Region.

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)

Früher: „Gemeinschaftspraxis“. Es sind rechtlich

verbindliche Zusammenschlüsse von Vertrags-

ärzten zur gemeinsamen Ausübung der Tätig-

keit. Praxisgemeinschaften, Apparategemein-

schaften, Laborgemeinschaften und andere

Organisationsgemeinschaften sind keine BAGs.

Betriebsstätte

Betriebsstätte des Vertragsarztes oder des MVZ

ist der � Vertragsarztsitz. Betriebsstätte des

Belegarztes ist auch das Krankenhaus. Betriebs-

stätte des ermächtigten Arztes ist der Ort der

Berufsausübung im Rahmen der Ermächtigung.

Betriebsstätte des angestellten Arztes ist der Ort

seiner Beschäftigung. Betriebsstätte einer � BAG

sind die örtlich übereinstimmenden Vertrags-

arztsitze der Mitglieder der BAG. Bei örtlich

unterschiedlichen Vertragsarztsitzen der BAG-

Mitglieder ist Betriebsstätte der gewählte

Hauptsitz, auf den sich die Mitglieder für zwei

Jahre festlegen müssen.

Betriebsstättennummer

Kennzeichnung der Betriebs- und Nebenbe-

triebsstätten. Die Betriebsstättennummer

ermöglicht die Zuordnung ärztlicher Leistungen

zum Ort der Leistungserbringung. Jeder 
� Tätigkeitsort eines Arztes erhält eine bis zu

neunstellige Identifikationsnummer. Im Gegen-

satz zur jetzigen Abrechnungsnummer ändert

sich die Betriebsstättennummer nur beim

Wechsel der � Praxis in einen anderen Zulas-

sungsbezirk.

Nebenbetriebsstätte

Nebenbetriebsstätten sind in Bezug auf �Betriebs-

stätten zulässige weitere � Tätigkeitsorte, an

denen Sie neben Ihrem Hauptsitz an der ver-

tragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Jede

Nebenbetriebsstätte erhält eine Nebenbetriebs-

stättennummer. 

Praxis

Die Arztpraxis bzw. psychotherapeutische Praxis

ist der primäre � Tätigkeitsort an der � Betriebs-

stätte. Er schließt auch die � Nebenbetriebsstät-

ten der Praxis ein. Praxis in diesem Sinne ist auch

die � BAG.

Präsenzpflicht

Der zeitliche Umfang, in dem Sie für die ver-

tragsärztliche Versorgung an Ihrem � Vertrags-

arztsitz zur Verfügung stehen, beträgt mindes-

tens 20 Sprechstunden pro Woche. Beim Betrieb

von � Nebenbetriebsstätten muss die Tätigkeit

am Vertragsarztsitz zeitlich überwiegen. Zur

Sicherung der Versorgungspräsenz am Vertrags-

arztsitz und den weiteren Orten sollen Mindest-

und/oder Höchstzeiten an den weiteren Orten

festgelegt werden. 

Tätigkeitsort

Ort der ärztlichen oder psychotherapeutischen

Berufsausübung oder Versorgung durch ein

MVZ, der als � Betriebsstätte oder � Neben-

betriebsstätte zulässigerweise ausgewiesen ist. 

Teilberufsausübungsgemeinschaft
� BAG mit dem Unterschied, dass sie auf einzel-

ne Leistungen begrenzt ist. Eine Teil-BAG ist nur

zulässig, wenn das zeitlich begrenzte Zusam-

menwirken der Ärzte erforderlich ist, um Pati-

enten zu versorgen, die einer gemeinschaftli-

chen Versorgung der der Teil-BAG angehören-

den Ärzte bedürfen. 

Vertragsarztsitz

Der Vertragsarztsitz ist der Ort der Zulassung für

den Vertragsarzt, Vertragspsychotherapeuten

oder das MVZ. Für diesen � Tätigkeitsort wird

eine � Betriebsstättennummer vergeben, die

diese Praxis eindeutig identifiziert. 

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


